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VERPFLICHTUNG DES SUBUNTERNEHMERS ZUR GLEICHBEHANDLUNG VON FRAU UND MANN
Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments bestätigt der Subunternehmer, dass er die gesetzlichen Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau und Mann und damit insbesondere auch zur Lohngleichheit einhält.
Rechtliche Grundlagen
Diese Verpflichtung beruht auf den folgenden rechtlichen Grundlagen:
· Art. 8 Abs. 3 der Bundesverfassung vom 18. April 1999, in dem der Grundsatz der Gleichstellung von Mann und Frau und namentlich der Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit verankert ist;
· dem Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Gleichstellung von Frau und Mann (GlG, SR 151.1), das jegliche Diskriminierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgrund ihres Geschlechts verbietet;
· Art. 11 Bst. f IVöB 1994/2001, wonach bei der Vergabe von Aufträgen der Grundsatz der Gleichbehandlung von Frau und Mann einzuhalten ist;

Art. 12 Abs. 1 und 2 IVöB 2019, wonach öffentliche Aufträge nur an Anbieter vergeben werden, welche die Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einhalten;

· den kantonalen Gesetzen und Reglementen über das öffentliche Beschaffungswesen.
Die Wahrung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Frau und Mann ermöglicht es, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. In der Tat geht es nicht an, dass Subunternehmer, welche die oben erwähnten Bestimmungen einhalten, gegenüber denjenigen, die dies nicht tun, benachteiligt werden.
Kontrollen
Die Vergabestelle behält sich vor, die korrekte Anwendung des GIG zu kontrollieren bzw. kontrollieren zu lassen. Hierzu kann sie vom Subunternehmer jederzeit verlangen, den Nachweis dafür zu erbringen, dass er den Grundsatz der Gleichbehandlung von Frau und Mann, namentlich in Bezug auf die Lohngleichheit, einhält. Die Vergabestelle kann auch eine auf Kantonsebene zuständige externe Instanz mit dieser Kontrolle beauftragen.
Die Subunternehmer sind verpflichtet, die für die Kontrolle notwendigen Daten auf Verlangen zur Verfügung zu stellen, namentlich die individuellen anonymisierten Lohndaten.
Legt die Kontrolle eine Benachteiligung von Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern aufgrund ihres Geschlechts offen, kann die Vergabestelle vom betroffenen Subunternehmer verlangen, dass er Massnahmen zur Erfüllung der Anforderungen bezüglich Gleichbehandlung von Frau und Mann ergreift. Der betroffene Arbeitgeber muss darauf innerhalb der vorgegebenen Frist den Nachweis erbringen, dass die Verletzung des Grundsatzes behoben wurde.
[Diesbezüglich wird auf Artikel 12 Abs. 5 und 6 IVöB verwiesen.]
Massnahmen und Sanktionen
Werden die Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau und Mann verletzt, können Massnahmen und Sanktionen nach kantonalem Recht getroffen werden (Ausschluss vom laufenden Verfahren oder von allen Vergabeverfahren für einen bestimmen Zeitraum, Widerruf des Zuschlags, Ordnungsbusse). [Die Artikel 44 und 45 IVöB sehen folgende Massnahmen und Sanktionen vor: Ausschluss des Subunternehmers vom Verfahren, Streichung von einer Liste oder Widerruf des Zuschlags, Ausschluss des Subunternehmers von künftigen Aufträgen für eine Dauer von maximal 5 Jahren. Busse von bis zu 10 % der bereinigten Angebotssumme.]
Selbstanalyse der Lohngleichheit
Die Subunternehmer können eine Selbstanalyse der Lohngleichheit durchführen.
Diese Analyse muss anhand einer gesetzeskonformen wissenschaftlichen Methode durchgeführt werden. Diese Selbstkontrolle ersetzt keine eventuell von der Vergabestelle oder einer anderen zuständigen Stelle durchgeführte Kontrolle.
Der Bund stellt den Arbeitgebern gratis das Standard-Analysetool Logib zur Verfügung. Dieses Tool besteht aus zwei Modulen. Modul 1 beruht auf einer statistischen Methode und ist daher besonders für grössere Betriebe mit vielen Arbeitnehmenden gut geeignet. Kleinere Unternehmen können das neue Modul 2 verwenden. Das Tool steht auf der folgenden Website zum Download bereit: https://www.ebg.admin.ch/de/lohngleichheit-logib. Des Weiteren findet man auf der Website des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann ein Tutorial, Schulungen sowie auch Angaben zu Unternehmen, die Lohngleichheitsanalysen mit Logib anbieten (https://www.ebg.admin.ch/de/).
Vom Subunternehmer auszufüllen:
Firma des Büros oder des Unternehmens:
_____________________________________________________________________________
Datum: ________________
Unterschrift(en)*: _________________________
*
Gültig sind nur Unterschriften von Personen, die für das Unternehmen oder Büro zeichnungsberechtigt sind.
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